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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

Der Beratende Ausschuss (Advisory 
Committee – AC) des UN-Men-
schenrechtsrats (Human Rights 

Council – HRC) besteht aus 18 in ihrer 
persönlichen eigenschaft tätigen Sach-
verständigen. Das Gremium kommt in 
der regel zu zwei tagungen im Jahr für 
maximal zehn arbeitstage in Genf zu-
sammen. Der Beratende ausschuss soll 
den Menschenrechtsrat durch die Be-
reitstellung von Fachwissen unterstüt-
zen, erstellt nach aufforderung durch 
den rat wissenschaftliche Studien und 
berät ihn forschungsbasiert. im Jahr 
2020 kam der ausschuss angesichts der 
CoViD-19-Pandemie nur zu einer ta-
gung vom 17. bis 21. Februar in Genf 
zusammen.

Fortsetzung der  
thematischen Arbeit

Der ausschuss führte die arbeit an ver-
schiedenen themen fort und verabschie-
dete hierzu sechs empfehlungen. 

Mit Blick auf das thema der negati-
ven auswirkungen von terrorismus auf 
die Menschenrechte beauftragte der aus-
schuss die arbeitsgruppe zunächst, den 
Bericht für die Vorlage an den Men-
schenrechtsrat fertigzustellen (empfeh-

lung 24/6). Ähnliches gilt für die the-
menkomplexe Beseitigung von rassis- 
mus, rassistischer Diskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und verbundener in-
toleranz (empfehlung 24/3), nationa - 
le Politiken und Menschenrechte mit 
Blick auf die Ziele für nachhaltige ent-
wicklung (Sustainable Development 
Goals – SDGs) (empfehlung 24/1), das 
recht auf entwicklung (empfehlung 
24/2) sowie das thema ›Umsetzung von 
Geschlechtergerechtigkeit und Sicher-
stellung einer ausgewogenen Besetzung 
von Menschenrechtsorganen und -me-
chanismen‹ (empfehlung 24/4) sowie 
für den themenkomplex der auswir-
kungen neuer technologien auf die Men-
schenrechte (empfehlung 24/5).

Arbeitsmethoden

Der ausschuss führte seine Praxis 
fort, öffentliche und nichtöffentliche 
treffen abzuhalten. er traf mit ar-
beitsgruppen sowie repräsentantin-
nen und repräsentanten aus dem Un-
System sowie mit der Zivilgesellschaft 
zusammen. aus Gründen der begrenz-
ten Sitzungszeit wurde keine ausführ-
liche reflexion über die arbeitsme-
thoden durchgeführt.

Neue Themenvorschläge

Bekanntlich darf der ausschuss erst tä-
tig werden, nachdem der HrC ihn aus-
drücklich hierzu aufgefordert hat. es ist 
aber üblich und auch vom HrC akzep-
tiert, dass der ausschuss eine solche auf-
forderung anregt. Dem gehen interne 
Diskussionen voraus, auf die erste the-
menerkundungen folgen. So beriet der 
Beratende ausschuss über verschiedene 
entwurfspapiere und Vorschläge für For-
schungsvorhaben mit den verantwort-
lichen ausschussmitgliedern. Diskutiert 
wurden entwurfspapiere zu den themen:
n recht auf einen rechtsbehelf und ent-

schädigung für opfer schwerer Men-
schenrechtsverletzungen und schwerer 
Verletzungen des humanitären Völker-
rechts (Ludovic Hennebel aus Belgien);

n Untersuchung von Praktiken, die Men-
schenrechte von Migranten negativ 
betreffen (Milena Costas trascasas aus 
Spanien);
Das zweite thema soll dem Men-

schenrechtsausschuss vorgelegt werden, 
damit dieser eine weitere Beschäftigung 
mit diesen Fragen genehmigen kann (emp-
fehlung 24/7).

Der ausschuss setzt auf diese Wei - 
se seine Bemühungen fort, sich als men-
schenrechtsrelevante Denkfabrik mit neu-
en themen oder Fragestellungen in die 
Diskussion einzubringen. Hierbei han-
delt es sich nach wie vor um ein mühsa-
mes Unterfangen.

Sozialfragen und Menschenrechte
Beratender Ausschuss des Menschenrechtsrats  |   
24. Tagung 2020

n Nationale Politiken und Ziele für nachhaltige Entwicklung
n Geschlechtergerechtigkeit in Menschenrechtsgremien 
n Digitale Transformation und Menschenrechte

Norman Weiß
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Norman Weiß, Beratender Ausschuss 
des Menschenrechtsrats: 22. und 23. 
Tagung 2019, VN, 4/2020, S. 178f., fort.)


